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Egg und Mönchaltorf verschieben Grenze
EGG/MÖNCHALTORF Die 
beiden Gemeinden Egg  
und Mönchaltorf haben sich 
auf eine Grenzverschiebung 
geeinigt. Damit tritt die 
Gemeinde Mönchaltorf  
rund 1000 Quadratmeter  
an ihren Nachbarn ab.

Die Gemeinde Mönchaltorf tritt 
bald einen kleinen Teil ihres Ge
meindegebiets an Egg ab. Der 
Mönchaltorfer Gemeinderat ge
nehmigte eine vom Kantonalen 
Amt für Abfall, Wasser, Energie 
und Luft (Awel) sowie von der Ge
meinde Egg beantragte Grenz
verschiebung im Bereich des 
Bluntschlibachs. Im Juli 2014 
hatte die Gemeinde Egg ange
fragt, ob die Gemeinde Mönch
altorf sich bei einer Bachrena
turierung des Bluntschlibachs 
beteiligen würde, da sie mit dem 
Awel eine Landumlegung in die
sem Gebiet plane. «Die vorhan
denen Landwirtschaftsflächen 
sollen neu geordnet werden, da
mit die Bewirtschafter mög
lichst zusammenhängende Flä
chen erhalten», sagt Tobias Ze
robin, Gemeindeschreiber von 
Egg. «Im Zusammenhang mit 
diesem Vorgehen werden auch 
Naturschutzobjekte und Gewäs
ser neu ausparzelliert und teil
weise saniert.»

Der Gemeinderat Mönchaltorf 
hat im Dezember 2014 die Anfra
ge der Gemeinde Egg abgelehnt, 

da sich die Gemeinde Mönchal
torf mit zirka 40 000 Franken 
hätte beteiligen sollen. «Der 
heutige Bach verläuft im Land
wirtschaftsgebiet in einem ka
nalähnlichen Gerinne und hat 
keinerlei wichtigen Funktio
nen», sagt Urs Graf (parteilos), 
Tiefbauvorstand der Gemeinde 
Mönchaltorf. «Aus unserer Sicht 
bestand für eine Revitalisierung 
kein Bedarf.» 

Kompetenz bei Gemeinderat
Im Februar trat die Gemeinde 
Egg noch einmal an den Gemein
derat Mönchaltorf, um aufzuzei
gen, wie wichtig das Projekt für 
sie und das Awel sei. «Wir woll

ten den Plänen nicht im Weg ste
hen. Darum entschieden wir uns 
für die Grenzverschiebung, ohne 
Kostenfolge für die Gemeinde 
Mönchaltorf», sagt Graf. «Dies 
nicht zuletzt, weil ohne Grenz
verschiebung eine Umparzellie
rung nicht möglich und das Pro
jekt deshalb nicht realisierbar 
gewesen wäre.» 

Durch die Verschiebung 
kommt der Bachbereich auf Eg
ger Boden zu liegen. Sämtliche 
Kosten für die Renaturierung 
sowie die künftigen Unterhalts
kosten werden somit vom Awel 
und der Gemeinde Egg getragen. 
Im Weiteren übernimmt das 
Awel anfallende Grenzverschie
bungskosten wie zum Beispiel 
Vermessungskosten. Die Kom
petenz, um die Grenzverschie
bung zu beschliessen, liegt beim 
Gemeinderat, da es sich bei der 
betreffenden Fläche um unbe
wohntes Gebiet handelt. Wäre 
das Gebiet hingegen bewohnt, 
hätte die Gemeindeversamm
lung das Vorhaben absegnen 
müssen. 

Grenze wechselt Bachseite
So wird die Gemeindegrenze 
noch dieses Jahr auf einer Länge 
von zirka 200 Metern um rund  
5 Meter verschoben. Ein Land
verlust im eigentlichen Sinn 
 entsteht für die Gemeinde 
Mönchaltorf mit der Grenz
verschiebung nicht, da das Awel 

bereits heute im Besitz des 
Grundstücks ist und nur die 
Grenze von der linken Bachseite 
auf die rechte verschoben wird. 
Trotzdem schrumpft die 762 
Hektaren grosse Gemeinde um 
rund 1000 Quadratmeter. Die 
Gemeinde Egg mit der Grösse 
von 1450 Hektaren wächst ent
sprechend.  Lea Müller

Nach Aabach-Urteil steigt der Frust-Pegel
USTER Dass das 
Bundesgericht die Umbaupläne 
beim Aabach absegnete, sorgt 
bei Gegnern des Vorhabens  
für Kopfschütteln. 
Umweltschützer werfen  
aber auch der Stadt Uster  
fehlende Sensibilität  
in ökologischen Fragen vor.

Die Ernüchterung ist Anna Kohler 
anzuhören, wenn sie das kürzlich 
ergangene Bundesgerichtsurteil 
zum AabachUmbau kommen
tiert: «Ich möchte eigentlich gar 
nicht viel sagen, ich bin einfach 
sehr traurig», sagt die Ustermerin, 
die seit 36 Jahren in der unmittel
baren Nähe des Aabachs wohnt. 
Im April letzten Jahres hat sie ge
meinsam mit anderen Mitgliedern 
der Gesellschaft für Natur und 
 Vogelschutz Uster (GNUV) eine 
Petition mit 3544 Unterschriften 
beim Zürcher Regierungsrat ein
gereicht. Der Kanton soll auf  
das Projekt zur AabachSanierung 
beim ZellwegerAreal verzichten, 
lautete die Forderung. 

Das Projekt sieht den Ausbau 
des Aabachs auf einer Länge von 
580 Metern vor. Entlang dem Ge
wässer soll der Hochwasserschutz 
verbessert werden. Dafür ist eine 
Absenkung des Gehwegs auf der 
einen Seite und eine Verbreiterung 
des Bachprofils vorgesehen. Um 
diese Pläne zu realisieren, muss 
die Bepflanzung gerodet werden. 
Vor allem daran stört sich die 
GNUV: «Viele Vögel verlieren 
ihren Lebensraum», so Kohler. 

Aufwertung oder Schutz?
Die GNUV und einige Anwohner 
wehrten sich nicht nur mit der Pe
tition gegen die Umbaupläne, sie 
beschritten auch den Rechtsweg. 
Der GNUV wurde vom Zürcher 
Regierungsrat die Beschwerde
legitimation abgesprochen. Weiter 
wies die kantonale Exekutive die 
Einsprachen von drei Eigentü
mern ab, deren Grundstück un
mittelbar an den Aabach grenzt. 
Die Eigentümer hatten dann aber 
mit dem Weiterzug ans kantonale 
Verwaltungsgericht teilweise Er

folg: Das Projekt könne nicht ein
fach vom Regierungsrat beschlos
sen werden, sondern bedürfe der 
Absegnung durch den Kantonsrat. 

Trotz dem Teilerfolg gelangten 
die Grundeigentümer in der Folge 
ans Bundesgericht. Dies vor allem, 
weil sie die Meinung vertraten, 
dass das Projekt aus Hochwasser
schutzGründen gar nicht not
wendig sei. Es gehe nicht um Hoch
wasserschutz, sondern um eine 
Aufwertung des AabachUfers im 
ZellwegerAreal. Das Bundesge
richt überzeugte diese Argumen
tation nicht. Es wies die Beschwer
de ab (wir berichteten). 

«Ein Parteigutachten»
Die Enttäuschung über diesen 
Ausgang ist nicht nur bei Anna 
Kohler, sondern auch bei Fritz 
Hammer gross. Er ist einer der drei 
Grundeigentümer, die bis vor Bun
desgericht gelangten: «Ich habe 
für das Verfahren rund 10 000 

Franken investiert», sagt er. Der 
90jährige Hammer, der seit 80 
Jahren in der Nähe des Aabachs 
wohnt, fürchtet durch die Bau
arbeiten eine Wertverminderung 
seines Hauses: «Mein Haus wird 
von den Arbeiten am Fluss in 
 Mitleidenschaft gezogen werden», 
sagt er. Hammer ist der Ansicht, 
dass das Bundesgericht einseitig 
die Argumente des Kantons ge
wichtete.

Auch Paul Stopper, der Präsi
dent der GNUV, ist mit dem 
Urteil des höchsten Schweizer 
Gerichts überhaupt nicht zufrie
den. Hochwasser sei im betroffe
nen AabachAbschnitt nie ein 
Problem gewesen. Stopper wirft 
dem Bundesgericht vor, auf ein 
«Parteigutachten» des Bundes
amts für Umwelt (BAFU) her
eingefallen zu sein. «Das BAFU 
ist an der AabachSanierung mit 
1,5 Millionen Franken beteiligt 
und somit Partei», so Stopper. 

Tatsächlich wird in der Urteils
begründung die Argumentation 
der Fachbehörde BAFU heran
gezogen. Dessen Ausführungen 
zum Hochwasserschutz über
zeugten das Bundesgericht. 

Vorwürfe an die Stadt
Die Auswirkungen der geplanten 
Arbeiten am Aabach werden laut 
Stopper für Flora und Fauna 
«ziemlich katastrophal» sein. An 
der betroffenen Stelle würde «ein 
Rummelplatz» entstehen. Tiere 
würden eines wichtigen Rück
zugsraums beraubt. Stopper er
hebt in diesem Zusammenhang 
Vorwürfe an die Stadt Uster. Sie sei 
es, die das AabachProjekt voran
getrieben habe und auf dem gan
zen Stadtgebiet die Urbanma
chung auf Kosten der Tier und 
Pflanzenwelt fördere.

Thomas Kübler, der Ustermer 
Bauvorstand, bezeichnet diese 
Vorwürfe als falsch. Die Grund
lagen für die insgesamt 4,5 Millio
nen Franken teuren Sanierungs
arbeiten – neben dem BAFU trägt 
der Kanton die restlichen Kosten 
in Höhe von rund drei Millionen 
Franken – seien in der Masterpla
nung des Kantons aus dem Jahr 
2015 festgelegt. Massnahmen zum 
Schutz vor Hochwasser zu treffen, 
sei ein gesetzlicher Auftrag. Die 
Stadt habe darauf hingearbeitet, 
dass an der betroffenen Aabach
Stelle nicht nur Schutzmassnah
men getroffen werden, sondern ein 
Mehrwert für die Bevölkerung 
 geschaffen wird. «Der Eingriff ist 
ausgewogen», sagt Kübler. Das 
 bestehende Ufergehölz würde 
durch neue Bäume und Sträucher 
ersetzt. Es sei aber richtig, dass bei 
diesem Projekt nicht nur Umwelt
schutzFragen, sondern auch städ
tebauliche Überlegungen eine 
 Rolle gespielt hätten. «Schliesslich 
befindet sich die betroffene Bach
stelle im urbanen Raum.» 

Stopper hofft nun, dass er und 
seine Mitstreiter eine Mehrheit 
des Kantonsrat von einer Ableh
nung des DreiMillionenKredits 
für die Umbauarbeiten überzeu
gen kann. Benjamin Rothschild

«Die Auswirkungen 
der AabachArbei
ten werden für Flora 
und Fauna ziemlich 
katastrophal sein.»

Paul Stopper 
Präsident GNVU

«Der geplante  
Eingriff am Aabach 
ist ausgewogen,  
das Ufergehölz  
wird ersetzt.»

Thomas Kübler 
Bauvorstand Uster

«Wir wollten  
den Plänen der  
Gemeinde Egg nicht 
im Weg stehen.»

Urs Graf,  
Tiefbauvorstand Mönchaltorf

3544 Unterschriften sammelten Paul Stopper und Anna Kohler. Das Bundesgericht entschied nun aber nicht in ihrem Sinn. Archivbild Christian Brütsch

In Kürze
GREIFENSEE

Geld für Bushof
Der Gemeinderat von Greifensee 
hat entschieden, sich am Bau des 
neuen Bushofs beim Bahnhof 
Schwerzenbach zu beteiligen. 
Gemäss einer Mitteilung beläuft 
sich der Anteil der Gemeinde auf 
rund 80 000 Franken. zo

Rechnung Maur 
mit hohem Plus
MAUR Die Jahresrechnung 
2014 der Gemeinde Maur 
schliesst bei einem Aufwand  
von 63,74 und einem Ertrag von 
66,55 Millionen Franken mit 
einem Ertragsüberschuss von 
2,81 Millionen Franken ab. Im 
Budget 2014 war mit einem Defi
zit von 2,3 Millionen Franken 
gerechnet worden. Das Ergebnis 
zeigt nun eine positive Abwei
chung von 5,1 Millionen Fran
ken. Damit stieg das Eigenkapi
tal der Gemeinde auf 94,6 Millio
nen Franken an. 

Hohe Erträge aus Steuern
Bereits im letzten Jahr resultier
te ein Plus in Höhe von 7,3 Mil
lionen Franken. Grund dafür 
waren damals unerwartet hohe 
Erträge aus Steuern. Dieses Jahr 
blieben die ordentlichen Steuern 
früherer Jahre allerdings weit 
hinter den Erwartungen zurück, 
dafür übertrafen die ordent
lichen Steuern des Rechnungs
jahrs sowie die Quellensteuern, 
Steuerausscheidungen und 
Grund stückgewinnsteuern die 
Budgetwerte. In den Bereichen 
Sonderschulung, Pflegefinan
zierung, Ergänzungsleistungen 
AHV/IV, Sozialhilfe und Ab
schreibungen wichen die Auf
wendungen negativ vom Vor
anschlag ab, in der Investitions
rechnung wurden Nettoinves
titionen von 14,5 Millionen 
Franken verbucht. zo
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